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 Anerkennung eines äquivalenten Kontrollsystems für die Donau 

Soja/Europe Soya Landwirtekontrollen 

 

Wien, Mai 2025 

 

Hintergrund 

Aufgrund der steigenden bürokratischen Last für Sojaerzeugerbetriebe soll Donau 

Soja/Europe Soya (DS/ES) Landwirten (A01) eine Vereinfachung durch die Anerkennung 

von äquivalenten Systemen ermöglicht werden, wo dies sinnvoll ist und wo nach 

eingehender Prüfung die Einhaltung der Donau Soja und Europe Soya Kriterien hinreichend 

belegt ist. Das in Österreich (DS/ES P-RL 0) zur Anwendung kommende AMA AACS+/AACS 

System macht Gebrauch von ähnlichen Selbstverpflichtungserklärungen (SVEs) zur 

Datenerfassung wie Donau Soja und Europe Soya und betreibt ein ausreichend 

engmaschiges Landwirte-Kontrollsystem. 

 

Anerkennung von AMA AACS+ Selbstverpflichtungserklärungen im Rahmen der 

Donau Soja und/oder Europe Soya Zertifizierung 

AMA AACS+ Selbstverpflichtungserklärungen können anstelle von Donau Soja / Europe 

Soya SVEs für Landwirte anerkannt werden. Alle in der DS/ES SVE abgefragten Daten sind 

weiterhin zu sammeln und an den Ersterfasser (A02) bzw.  an Donau Soja zu übermitteln. 

Dies betrifft neben den Stammdaten des Betriebes insbesondere: 

• e-mail-Adresse 

• ID-Nummer (VAT, UID, LBIS,...) 

• Geolokalisationsdaten der Anbaufläche (wo von der EUDR gefordert) 

• Sojaanbaufläche (ha)  

• Sojamenge (kg) 

• Erntezeitraum 

• Lieferdatum 

 

Der Sojaproduktionsbetrieb bestätigt zudem für jede Donau Soja/Europe Soya 

Liefermenge die Einhaltung der DS/ES Anforderungen durch ein unterschriebenes 

Warenbegleitpapier (Lieferschein) laut DS/ES Richtlinie A01a Punkt 3.1 (Lieferschein) und 

bewahrt dieses auf. 
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Anerkennung von AMA AACS+/AACS Landwirte-Kontrollen im Rahmen der Donau 

Soja und/oder Europe Soya Zertifizierung 

Das AMA AACS+/AACS Landwirte-Kontrollsystem kann für die DS/ES Landwirte-Kontrollen 

anerkannt werden. Bei aufrechter AMA AACS+/AACS Zertifizierung von Lagerstellen in 

Österreich (P-RL 0) können die unter DS/ES Richtlinie A01 Punkt 5 genannten direkt 

beauftragten Kontrollen der Landwirte entfallen. Es ist zu beachten, dass unter DS/ES 

Richtlinie A01 Punkt 6 genannte Systemkontrollen jedoch weiter durchgeführt werden. 

 

Bei Fragen kontaktieren Sie unser Qualitätsmanagement-Team quality@donausoja.org. 

mailto:quality@donausoja.org

